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Datum Gremium Zuständigkeit 
30.06.2015 Stadtrat Entscheidung 
 
 
 
 
Sanierungsgebiet "Altstadt Fürstenau" 
Antrag Städtebauförderung Innenstadt für das Programmjahr 2016 
 
Der Verwaltungsausschuss hat folgenden Umlaufbeschluss  gem. § 78 Abs. 3 NKomVG ge-
fasst: 
 

1. Der Antrag auf Städtebauförderung für die Innenstadt für das Programmjahr 2016 ist für 
die Programmkomponente „Städtebaulicher Denkmalschutz“ zu stellen. 

 
2. Der IPW Ingenieurplanung, Wallenhorst, wird der Auftrag für die Überarbeitung des 

Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes von 2007 sowie der Vorbereitenden Untersu-
chungen von 2008 auf der Grundlage des überarbeiteten Honorarangebotes vom 
29.04.2015 in Höhe von brutto 15.325,44 € erteilt.  

 
- als Empfehlung an den Rat - 

3. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 15.325,44  € sind überplanmäßig bereit 
zu  
stellen.  
 
 

Da nach Rücksprache mit dem Ministerium festgestellt wurde, dass bei der Programmkom-
ponente „Städtebaulicher Denkmalschutz“ die privaten Maßnahmen überwiegen müssen, 
wurde aus Termingründen kurzfristig entschieden, den Antrag wieder  auf der Grundlage 
des Programms „Aktive Stadt- und Orteilzentren“ zu stellen.  
 
Der Beschluss ist entsprechend zu ändern. Außerdem hat der Rat über die überplanmäßige 
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel zu entscheiden.

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Überarbeitung der Planunterlagen wurden in den doppischen Haushalt 2015 der Stadt 
Fürstenau unter dem Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung keine Haushaltsmittel eingeplant. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von brutto 15.325,44 € sind überplanmäßig bereit zu 
stellen. 
 
 
 
(Richter) 
Fachdienst I 
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Beschlussvorschlag: 
 
 

4. Der Antrag auf Städtebauförderung für die Innenstadt für das Programmjahr 2016 ist für 
die Programmkomponente „Aktive Stadt- und Orteilzentren“ zu stellen. 

5. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von brutto 15.325,44  € sind überplanmäßig 
bereit zu  
stellen.  
 

 
 
 
 
 
(Kolosser)  (Trütken) 
Fachdienst III  Stadtdirektor 
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